
Zusätzliche Informationen und Auskunft über staatliche  
Beihilfen erhalten Sie bei myenergy.

www.myenergy.lu
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In der EU entfallen etwa 40% 
des Energieverbrauchs auf  
die Beheizung, Warmwas­
serbereitung und elektrische 
Versorgung von Gebäuden. 
Das in diesem Sektor vor­
handene Einsparpotenzial 
ist für eine nachhaltige 
Reduzierung der klima­
schädlichen Treibhausgase 
von großer Bedeutung.

Um die Verbesserung der 
Gesamtenergieef f iz ienz 
von Wohngebäuden zu 
beschleunigen und den 

Energieverbrauch sowie die 
Emissionen von Treibhaus­
gasen im Wohngebäudebe­
reich zu reduzieren, trat am 
01. Januar 2008 die Luxem­
burger Energieeffizienzver­
ordnung für Wohngebäude 
im Rahmen der EU-Richt­
linie 2002/91/EG über die 
Gesamtenergieef f iz ienz 
von Gebäuden in Kraft. Sie 
ist die gesetzliche Grund­
lage des Energiepasses 
für den Neubau und für be­
stehende Wohngebäude.

Energiepass-Erstellung

vom Wirtschaft- und Außenhandelsmi­
nisterium organisierten Schulung teil­
genommen haben, finden Sie auf  der 
Internetseite www.energyefficient.lu 
unter der Rubrik

Es ist zu empfehlen, vor einer Beauftra­
gung mehrere Angebote von geschul­
ten Energiepass-Ausstellern einzuholen 
und Preise zu vergleichen.

Ausstellberechtigt sind Architekten 
und beratende Ingenieure, deren Be­
ruf  durch das Gesetz über die Organi­
sation der Berufe von Architekten und 
beratenden Ingenieuren geregelt ist, 
sowie alle zusätzlichen Experten, wel­
che vom Ministerium für Wirtschaft und 
Außenhandel zugelassen sind. Eine 
Liste mit Architekten, beratenden Inge­
nieuren und Experten, welche an einer 

28, rue Michel Rodange
L-2430 Luxembourg

tél. +352 40 66 58
fax +352 40 66 58-2	

www.myenergy.lu
info@myenergy.lu

Mit der Unterstützung von

Für den Neubau und baugenehmigungs­
pflichtige Renovierungsarbeiten gilt die 
Verpflichtung vom Energiepass seit 
dem 01. Januar 2008. Für bestehende 
Wohngebäude wird der Energiepass 
ab dem 01. Januar 2010 bei Verkauf  
oder Vermietung verlangt. Nichtwohn­
gebäude sind derzeit noch von dieser 
Verpflichtung ausgenommen.

Der Energiepass stellt auf  5 Seiten die 
energetische Qualität für das gesamte 
Wohngebäude dar. Der Energiepass 
wird für das ganze Wohngebäude 
ausgestellt und ist 10 Jahre gültig. Die 
Kosten sind vom Bauträger, Eigentümer 
bzw. von der Eigentümergemeinschaft 
zu tragen.

Einfach, unbürokratisch und kosteneffizient
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Wer darf Energiepässe erstellen?

«Documentation».

Gratis Hotline       8002 11 90



Der Energiepass ist ein Gütesiegel für die 
Energieeffizienz von Wohngebäuden.

H O L Z …

Welche Angaben finden Sie im Energiepass?

Mit ihm erfahren Interes­

senten auf  einen Blick, ob 

es sich um ein energiespa­

rendes oder ein energiein­

tensives Wohngebäude han­

delt. Der Energiepass macht 

den Energiebedarf  von Ge­

bäuden und Wohnungen mit 

einfachen Mitteln transpa­

rent. Auch ohne technische 

Vorkenntnisse ist es den Ver­

brauchern möglich, die ener­

getische Qualität des Wohn­

gebäudes zu beurteilen.

Verkäufer und Vermieter er­

halten mit dem Energiepass 

ein Instrument, mit dem sie 

interessierte Kunden über 

die energetische Qualität 

der Wohnung informieren 

können. Eigentümer, die in 

die energetische Sanierung 

ihres Wohngebäudes inves­

tiert haben, können nun am 

Markt mit der Energieeffi­

zienz Ihres Wohngebäudes 

werben.

Käufer und Mieter können 
zwischen unterschiedlich­
en Immobilienangeboten 
und deren Energiebedarf 
vergleichen und bewerten. 
Die Energieeffizienz wird 
ein neues Qualitätsmerk­
mal und der Energiepass 
diesbezüglich eine wichtige 
Informationsquelle.

den Ergebnissen keine unmittelba­
ren Renovierungsverpflichtungen.

Die Kennwertermittlung erfolgt über 

das Verhältnis vom Energiebedarf  zu 

der Energiebezugsfläche. 

Die Energiebezugsfläche entspricht 

dem konditionierten Teil der Netto­

grundfläche innerhalb der thermischen 

Hülle. Ein konditionierter Raum ist ein 

Raum, für dessen Standardnutzung ein 
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Unterschrift Aussteller Datum der Ausstellung

Endenergiebedarf

Heizungsanlagen

EnergieträgerWärmeerzeuger

Warmwasserbereitung

EndenergiebedarfEnergieträgerWärmeerzeuger

Erläuterungen
In diesem Datenblatt ist die Anlagen (einschließlich Erzeugung, Verteilung und Speicherung) für 
Heizung und Warmwasser beschrieben und der Endenergiebedarf dargestellt. 

Der Endenergiebedarf gibt die jährliche für die Beheizung und Warmwasserversorgung des Gebäudes 
benötigte Energiemenge (Gas, Öl, Strom, Brennholz, etc.) in der jeweiligen Abrechnungs- und 
Verbrauchseinheit an. Der Energiebedarf für Kochen ist nicht enthalten.

Bei der Berechnung wurden Durchschnittswerte für Klima und Raumtemperatur zugrundegelegt. Der 
tatsächliche Verbrauch kann deshalb von diesem Wert abweichen.

Verteilung:

Speicherung:

Systemauswahl:

Verteilung:

Speicherung:

Systemauswahl:
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Primärenergiekennwerte (Energieeffizienzklasse)

Heizenergiekennwerte (Wärmeschutzklasse)

CO2-Emissionen (Effizienzklassen für die Umweltwirkung)

kWh / Jahr

kWh / Jahr

t CO2 / Jahr

Unterschrift Aussteller Datum der Ausstellung

CO2-Emissionen

Heizenergiebedarf (Transmission- und Lüftung)

Primärenergiebedarf

kg CO2 / m2Jahr

Jährlicher Energiebedarf und CO 2 -Emissionen

kWh / m2Jahr

kWh / m2Jahr

Der Primärenergiebedarf entspricht der Energiemenge, die zur Deckung des Heizenergiebedarfs und 
des Warmwasserwärmebedarfs (Bedarf und Aufwand der Anlagentechnik eingeschlossen) benötigt wird 
und berücksichtigt die zusätzlichen Energiemengen, die durch vorgelagerte Prozessketten (Gewinnung, 
Transport, Aufbereitung, etc.) der jeweils eingesetzten Energieträger entstehen. 

Der Heizenergiebedarf entspricht der Wärmemenge, die den beheizten Räumen zugeführt werden 
muss, um die gewünschte Solltemperatur aufrecht zu erhalten. 

Die CO2 -Emissionen geben die, bei der Verbrennung fossiler Energien freiwerdende Menge an 
klimaschädlichen Gasen an und werden als CO2-Äquivalent angegeben. Darin werden neben 
Kohlendioxid (CO2) auch andere klimaschädigende Gase (Methan, ...) berücksichtigt, die bei 
Energiegewinnung, -aufbereitung und -transport freigesetzt werden. Je geringer die durch die 
Beheizung eines Gebäudes entstehenden CO2-Emissionen sind, desto weniger wird das globale Klima 
belastet.

A           B           C          D           E           F           G          H            I
45          95       125       145        210       295       395       530       530

A           B           C          D           E           F           G          H            I
22          43         69          86        130       170       230       295       295

A           B           C          D           E           F           G          H            I
11          21         27          32         46        65        107        144       144

niedriger Bedarf hoher Bedarf

niedriger Bedarf hoher Bedarf

geringe Emissionen hohe Emissionen

Primärenergiebedarf
(bezogen auf A  )N

Heizenergiebedarf
(bezogen auf A  )N

CO   -Emissionen
(bezogen auf A  )N

2

dieses Gebäude erreicht ...

dieses Gebäude erreicht ...

dieses Gebäude erreicht ...

An entspricht der Energiebezugsfläche des Gebäudes in m².
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Endenergiebedarf für Heizung und Warmwasser (gemessen)

Verwendung der gemessenen Energieverbräuche

( hcuarbreveigrenrednE)tenhcereb( fradebeigrenrednE gemessen)

Nachtrag des gemessenen Endenergiebedarfs

Unterschrift Aussteller Datum der Ausstellung

Erstellt am

QE,B,H,WW  QE,B,H,WW

Erläuterungen
Nach einer Betriebszeit von 3 Jahren ist ein Abgleich des berechneten Endenergiebedarfs und des 
gemessenen Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasserbereitung durchzuführen. Abweichungen 
zwischen dem bei dem Gebäude gemessenen Verbrauch und dem berechneten Bedarf können 
entstehen durch:
   - eine von der Normnutzung abweichende Nutzung des Gebäudes (Nutzerverhalten),
   - ein vom Normklima abweichendes reales Klima oder Unsicherheiten
   - und Vereinfachungen bei der Datenaufnahme (Flächen, U-Werte, etc.)
Bei gleichzeitiger Nutzung eines Energieträgers zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zum 
Kochen, wird der Anteil, welcher nicht zu Heizzwecken und/oder zur Warmwasserbereitung verwendet 
wird vom ermittelten Verbrauchswert abgezogen.

Jahr Menge Bezug
 H   H Energieträger Einheit Heizwert, H Endenergie

H -BezugS’ i
i

i

Heizung Warmwasserbereitung zum Kochen

kWh pro m2 und Jahr kWh pro m2 und Jahr

Eintragender     ...................................................................

Name                ...................................................................

Adresse            ...................................................................

Datum des Eintrags     .............................................................

Unterschrift                  .............................................................
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Kochverhalten
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Einzelmaßnahmen zur energetischen Verbesserung des Gebäudes 

Bewertung bei Realisierung aller Einzelmaßnahmen

Unterschrift Aussteller Datum der Ausstellung

neue Energieeffizienzklasse

gesamte Endenergieeinsparung

in den 20 nächsten Jahren eingesparte Kosten

derzeitiger mittlerer Energiepreis

Erläuterungen
In diesem Formular werden Maßnahmen zur energetischen Verbesserung / Sanierung des Gebäudes und 
dessen Anlagentechnik aufgeführt. Hierbei kann die gesamte Endenergieeinsparung kleiner als die 
Summe der einzelnen Endenergiebedarfe sein, da die Maßnahmen sich gegenseitig beeinflussen können. 
Bei der Ausweisung der gesamten Endenergieeinsparung sind die Einzelnaßnahmen in der Summe so zu 
betrachten, so dass ggf. Wechselwirkungen Rechnung getragen werden und die Gesamteinsparung 
möglichst realitätsnah ausgewiesen wird.

Beschreibung der Einzelmaßnahme
geschätzte
Endenergie
einsparung

in den nächsten 20
Jahren eingesparte

Kosten

neue Energie-
effizienzklasse
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(€/kWh)

(kWh)

(€)

(A - I)
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20

21

1

18

Ausstellungs- und Gültigkeitsdatum

Angabe der Energieeffizienzklasse

Angabe der Wärmeschutzklasse

Angabe des Energiestandards vom 
Gebäude

Erläuterungen zur Klassifizierung

Informationen zum Gebäude, Ei­
gentümer und Aussteller

Darstellung der ermittelten Kennwerte

Angabe des Energiebedarfs und der 
CO2-Emissionen im Jahr

1

2

3

4

5

6

Erläuterungen zu Primärenergie, Heiz­
wärmebedarf  und CO2-Emissionen

Beschreibung der Heizungsanlagen

Beschreibung der Warmwasserbe­
reitung

Erläuterungen zur Anlagentechnik

Eintrag der Verbrauchswerte (gemes­
sene Endenergie). Die Verbrauchs­
werte für den Neubau sind nach 4 
Jahren in den Energiepass nachzu­
tragen.

Berechneter Endenergiebedarf. Dient 
zum Vergleich mit dem gemessenen 
Verbrauch.

Gemessener Endenergieverbrauch. 
Hierdurch können Aussagen über die 
Nutzung des Wohngebäudes und das 
Nutzerverhalten extrahiert werden.

Angaben über Eintragenden der Ver­
brauchswerte

Erläuterungen zur verbrauchsorien­
tierten Endenergie

Vorschläge zur energetischen Ver­
besserung des Gebäudes. Dient zur 
Analyse von Modernisierungsmaßnah­
men im Rahmen des Energiepasses 
von bestehenden Wohngebäuden.

Berechnung der eingesparten Ener­
giekosten (moderater Ansatz ohne 
Energiepreissteigerung).

Bewertung bei Realisierung aller 
Maßnahmen.

Erläuterungen zu den Maßnahmen
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Was ist der Energiepass?

Kernstück des Energie­

passes ist der Energiekenn­
wert auf Basis des er­
rechneten Energiebedarfs 

des Wohngebäudes. Diese 

Berechnung erfolgt nach 

bestimmten Regeln, welche 

durch die großherzogliche 

Verordnung vom 30. Novem­

ber 2007 festgelegt wurden. 

Dies ermöglicht die Einord­

nung des Wohngebäudes in 

ein Bewertungssystem mit 

Klassen, ähnlich dem der 

Elektrogeräte.

Darüber hinaus findet man 

im Energiepass Angaben 

zum Energiebedarf  und zu den CO2-

Emissionen des betroffenen Wohnge­

bäudes. Der Energiepass enthält des 

Weiteren Hinweise über energetische 

Optimierungsmaßnahmen eines be­

stehenden Wohngebäudes. Man erfährt 

zum Beispiel, wie sich eine zusätzliche 

Dämmung der Außenwände und der 

Einbau einer Solaranlage auf  den Ener­

giebedarf  und damit auf  die Einordnung 

im Energiepass auswirken. Wird ein En­

ergiepass ausgestellt, entstehen aus 

mit ein, die den Energiebedarf des 
Wohngebäudes bestimmen. Es wird 

also zusätzlich betrachtet, wie effizient 

und umweltfreundlich Heizung und 

Warmwasserbereitung die Energie des 

gewählten Brennstoffes nutzen. Es wird 

berücksichtigt, wie der eingesetzte 

Energieträger, z.B. Erdgas, Heizöl 

oder Strom, gewonnen und umgewan­

delt wurde, bevor er zum Verbraucher 

gelangt.

Beheizen oder Klimatisieren erforder­

lich ist.

Bei der Ermittlung der Wärmeschutz­
klasse wird nur der Heizwärmebe­

darf  berücksichtigt. Dieser Kennwert 

berücksichtigt vor allem die Qualität 
der Gebäudehülle, also der Wände, 

Decken, Fenster und des Daches.

Bei der Berechnung der Energie­
effizienzklasse fließen alle Faktoren 
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Angaben zum Gebäude
pyteduäbeG/trasgnuztuN

netiehnienhoW red lhaznA
Nachweisart

)essartS( esserdA
)tdatS/trO-ZLP( esserdA

Baujahr Gebäude
egalnasgnuzieH rhajuaB

ehcälfsguzebeigrenE
Aussteller Eigentümer

Unterschrift Aussteller  Datum der Ausstellung

hoher Energiebedarf

 WärmeschutzklasseEnergieeffizienzklasse
geringer Energiebedarf
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 Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Wohngebäudes

Passivhaus
Energieeffizienzklasse
Die Einstufung in die Energieeffizienzklasse erfolgt 
nach dem sogenannten Primärenergiekennwert . 
Dieser berücksichtigt neben dem Wärmeschutz  des 
Gebäudes auch die verwendete Anlagentechnik, sowie 
die Umweltverträglichkeit der eingesetzten 
Energieträger in einer Gesamtbetrachtung.  
Wärmeschutzklasse
Die Einstufung in die Wärmeschutzklasse erfolgt nach 
dem sogenannten Heizenergiekennwert . Dieser 
berücksichtigt die Qualität der verwendeten 
Wärmedämmung in Wänden, Dach, Boden und 
Fenstern, die Bauweise und Bauausführung 
(Dichtigkeit) und die Orientierung.
Klassen
Die Klasseneinteilung erfolgt von A (beste Klasse) bis I 
(schlechteste Klasse)
Passivhaus - alle Klassen   A
Niedrigenergiehaus -alle Klassen  B
Energiesparhaus - alle Klassen  C
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